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Erwägungen

E. 1
Ein Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist kann auch nach der Fällung des
Urteils gestellt werden; die Gutheissung führt zu dessen Aufhebung und zur materiellen
Beurteilung der Beschwerde ( Art. 50 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Fristwiederherstellung setzt voraus, dass der Gesuchsteller unverschuldeterweise
abgehalten worden ist, fristgemäss zu handeln; das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall
des Hindernisses zu stellen ( Art. 50 Abs. 1 BGG ). Typische Hinderungsgründe können
beispielsweise Krankheit oder Militärdienst sein ( BGE 104 IV 210 E. 3; 112 V 255 E. 2c).
Ferner kann nach dem Prinzip von Treu und Glauben ( Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV ) eine
Vertrauensgrundlage beachtlich sein, wie sie u.a. durch eine falsche Rechtsmittelbelehrung
entstehen kann; daraus darf dem Rechtssuchenden kein Nachteil entstehen. Voraussetzung
ist freilich, dass die fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung von der zuständigen Stelle ausging
und die Partei die Unrichtigkeit auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht erkennen
konnte ( BGE 135 III 374 E. 1.2.2.1 S. 376 f. ; 138 I 49 E. 8.3 S. 53 f.).

E. 3
Der Gesuchsteller behauptet, die richtige Rechtsmittelfrist sei ihm telefonisch von der
Kanzlei des Obergerichts genannt worden. Der Termin müsse von einem elektronischen
Fall- und Terminkontrollsystem abgelesen worden sein und schon festgestanden haben,
denn die Dame am Telefon habe die richtige Frist nicht am Telefon berechnet. Er habe sich
nach Treu und Glauben auf die Auskunft des Obergerichts verlassen und bereits in seiner
Beschwerde ausdrücklich darauf hingewiesen.

Entgegen den Ausführungen im heutigen Gesuch finden sich in der Beschwerde im
Verfahren 5A_376/2017 keinerlei Ausführungen zur Fristfrage. Falls dem Gesuchsteller
telefonisch tatsächlich eine von der schriftlichen Rechtsmittelbelehrung abweichende
telefonische Auskunft erteilt worden wäre, so wäre er verpflichtet gewesen, darauf bereits
in der Beschwerde hinzuweisen. Es widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben,
dies erst in einem nachträglichen Gesuch geltend zu machen. Bereits aus diesem Grund
kann auf das Gesuch nicht eingetreten werden.

E. 4
Ohnehin vermöchten die angeblichen Auskünfte aber auch von der Sache her keine
genügende Vertrauensgrundlage zu schaffen.

Zunächst legt der Gesuchsteller entgegen seiner Begründungspflicht nach Art. 42 Abs. 2
BGG nicht dar, worin die angeblichen Auskünfte bestanden haben sollen. Er behauptet
einfach, es sei ihm aus einer Terminkontrolle der richtige Endtermin genannt worden. Er



sagt aber nicht, um was für einen Termin es sich dabei gehandelt haben soll.

Offenbar scheint es dem Gesuchsteller aber um das Thema der Gerichtsferien gegangen zu
sein, von welchen er im Verfahren 5A_376/2017 zwar nicht gesprochen, von denen das
Bundesgericht aber im Nichteintretensentscheid von sich aus erwähnt hat, dass sie nicht zur
Anwendung gelangen. Der Gesuchsteller spricht zwar auch im vorliegenden Gesuch nicht
von Gerichtsferien, legt aber eine am 28. April 2017 verfasste Mail an eine Rechtsanwältin
bei, in welcher er fragte, ob allenfalls die Gerichtsferien gelten würden; die gleichentags
erstattete Antwort der Anwältin war, dass die Gerichtsferien für gewisse Geschäfte gälten,
für andere nicht, und sie nicht sagen könne, ob sie für die betreffende Beschwerde
vorgesehen seien.

Vor diesem Hintergrund könnten die angeblichen telefonischen Ausführungen der
Obergerichtskanzlei, deren exakter Inhalt im Übrigen nicht bekannt und nachgewiesen ist,
jedenfalls auch von der Sache her keine Vertrauensgrundlage bilden. Die verbindliche
Vertrauensgrundlage besteht vielmehr in der schriftlichen Rechtsmittelbelehrung im
Beschluss des Obergerichts vom 28. März 2017, welche die Beschwerdefrist von 30 Tagen
- und einzig diese - klar nannte. Der Beschluss wurde dem Gesuchsteller am 30. März 2017
zugestellt, weshalb die erst am 14. Mai 2017 der Post übergebene Beschwerde klarerweise
verspätet war.

E. 5
Aufgrund des Gesagten ist auf das Gesuch im Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG
nicht einzutreten.

E. 6
Nach dem Gesagten war die Beschwerde von Anfang an aussichtslos, weshalb es an den
materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG )
und deshalb die Gerichtskosten dem Gesuchsteller aufzuerlegen sind ( Art. 66 Abs. 1 BGG
).
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